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Frage des Monats Januar: 

 
 

Mein zweijähriger Sohn besucht seit einem Jahr die Kinderkrippe bei uns im 

Dorf. Nun wurde mir mitgeteilt, dass sich der Elternbeitrag ab Januar 2008 um 10 

€ erhöht, obwohl sich am Angebot nichts geändert hat. Das ist eine Erhöhung 

um rund 5 %. Ich bin alleinerziehend und finde das ganz schön viel. Was ist der 

Grund für diese Erhöhung? 

  

Antwort: 

  

Die Erhöhung des Elternbeitrags kann aus zwei Gründen erfolgt sein: 

  

1. Der Träger der Einrichtung hat mit dem Jugendamt ein neues, höheres   

Leistungsentgelt für die Einrichtung ausgehandelt. Das Leistungsentgelt 

kann zum Beispiel wegen gestiegener Kosten für Personal oder für 

Betriebskosten höher ausfallen, ohne dass Sie eine Veränderung der 

Leistung bemerken. Da der Elternbeitrag nach § 21 Abs. 1 KiföG MV der 

Restbetrag des Leistungsentgeltes nach Abzug der Finanzierungsanteile 

des Landes, des Jugendamtes und ihrer Gemeinde ist, verändert sich der 

Elternbeitrag mit Veränderung des Leistungsentgeltes unmittelbar.  

2. Im Bereich ihres Jugendamtes nutzen mehr Kinder eine 

Kindertageseinrichtung als im Jahr zuvor. Durch die Erhöhung der 

Kinderzahl sinkt der Landesanteil pro Kind oder pro Platz, da dieser zu 50 

Prozent die in der Region lebenden Kinder und nur zu 50 Prozent die 

tatsächliche Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen berücksichtigt.  

 

  Beispiel 1 (zur Veranschaulichung vereinfacht) 

   1000 Kinder gemeldet im Landkreis 

      davon besuchen 800 Kindern eine Einrichtung 

           50 % des Landesanteils werden auf 800 Plätze verteilt 

                 = Anteil pro Platz niedriger 

                    



 

 Beispiel 2 

                1000 Kinder gemeldet im Landkreis 

                davon besuchen 600 Kinder eine Einrichtung 

                50 % des Landesanteils werden auf 500 Plätze verteilt 

                = Anteil pro Platz höher 

  

Wenn das Jugendamt oder die Gemeinde nicht in der Lage sind, diesen 

fehlenden Finanzierungsanteil zu übernehmen, erhöht sich zwangsläufig der 

Elternbeitrag. 

  

Welcher Grund für Ihre Einrichtung in Frage kommt, sollte Ihnen durch den 

Träger der Einrichtung mitgeteilt werden. Weitere Informationen erhalten Sie 

auch beim Elternrat Ihrer Einrichtung.  

  

Über den Aufbau der Finanzierung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen 

informieren Sie die Seiten im Bereich Kita-Management des Kita-Portals. 

 

http://www.kita-portal-mv.de/de/kita-management/finanzierung

